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Mitteilungen 3, 2026 

 
1. Niedersachsen  
1.1. Osnabrück: Islamkolleg Deutschland 
wird weiter vom Bund finanziert 
Das Islamkolleg Deutschland wird mindestens 
bis 2029 weiterhin vom Bund unterstützt. Das 
teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage 
des NDR mit.  
 Die Förderung werde mit 840.000 Euro pro 
Jahr etwas niedriger ausfallen als in den Vorjah-
ren. Seinerzeit lag sie bei etwa einer Million 
Euro. Darin inbegriffen waren Gelder zum Auf-
bau der Strukturen des Kollegs. Das Land Nie-
dersachsen beteiligt sich an der Finanzierung 
mit zehn Prozent der Bundesförderung. Bis ein-
schließlich 2026 seien insgesamt 500.000 Euro 
geflossen, sagte ein Sprecher des Ministeriums 
für Wissenschaft und Kultur dem Evangelischen 
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Pressedienst. Die weitere Förderung sei analog 
zur Förderung durch den Bund geplant.  
 Der Vorsitzende des Kollegs, Samy Char-
chira, begrüßte die Fortsetzung der Förderung. 
Er sei „froh, dass es weitergeht“, sagte er dem 
NDR (mehr). Das Islamkolleg nehme pro Jahr 
zwischen 20 und 24 Personen in den zweijähri-
gen Ausbildungslehrgang auf. Die Nachfrage sei 
über die Jahre stabil geblieben und liege meis-
tens etwas über der Kapazitätsgrenze.  
 Das Vertrauen der zunächst vielfach kriti-
schen Islamverbände in die vom deutschen 
Staat finanzierte Ausbildung sei mittlerweile 
deutlich gewachsen, so Charchira weiter. Zuletzt 
seien Vereinbarungen mit einzelnen Ländern 
abgeschlossen worden. Marokko, das jedes 
Jahr etwa 80 Imame im Ramadan nach Deutsch-
land entsende, verpflichte diese nun zu mehrtä-
gigen Weiterbildungen. „Wir schulen sie dann in 
der Gemeindearbeit, der politischen Bildung, der 
Gleichberechtigung von Frauen, in Sozialer  
Arbeit und in den Grundzügen des deutschen 
Bildungssystems“, kündigte Charchira an. Ähnli-
che Verträge solle es mit Bosnien-Herzegowina 
geben (mehr).  
 
 
 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/islamkolleg-deutschland-in-osnabrueck-erhaelt-weiter-foerdergeld,islamkolleg-110.html
https://www.evangelisch.de/inhalte/253988/25-03-2026/islamkolleg-deutschland-wird-weiter-vom-bund-finanziert
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1.2. Hildesheim: Heiner Wilmer wird Bischof 
von Münster 
Papst Leo XIV. hat den Bischof von Hildesheim, 
Dr. Heiner Wilmer, zum neuen Bischof von 
Münster ernannt. Er wird Nachfolger von Felix 
Genn, der im März 2025 in den Ruhestand  
getreten ist. Die Amtseinführung wird am 21. 
Juni stattfinden. Im Februar war Wilmer zum 
Vorsitzenden der katholischen Deutschen  
Bischofskonferenz gewählt worden (s. Mitteilun-
gen 2/2026, S. 2).  
 Der Ratsvorsitzende der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen, der Olden-
burger Bischof Thomas Adomeit, gratulierte Hei-
ner Wilmer zu seiner Ernennung. „Ich gratulierte 
Bischof Wilmer von Herzen und ich freue mich, 
dass er mit dem Offizialat in Vechta mit uns in 
Niedersachsen verbunden bleibt.“ Die Amtszeit 
Wilmers sei eine Zeit der guten ökumenischen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen gewesen, 
mit dem gemeinsamen „Christlichen Religions-
unterricht“ als einer Sternstunde, so Adomeit. 
„Das ist für mich Ökumene, die mit gemeinsamer 
Struktur, gemeinsamen Inhalten und in gemein-
samer Verantwortung gelebt wird“ (mehr). 
 
 
 
 

https://www.landeskirche-hannovers.de/presse/pressemeldungen-konfoederation/2026/03/26-gratulation-zur-bischofswahl-in-muenster-an-heiner-wilmer
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1.3. Was sonst noch war 
– Wolfsburg: Interreligiöse Gemeinschaft „Abra-
hamforum“ feiert Jubiläum; Gastrednerin Hami-
deh Mohagheghi (Haus der Religionen, Hanno-
ver) (mehr) 
– Göttingen: Menschenrechtler der Gesellschaft 
für bedrohte Völker beklagen Repression gegen 
Christen und andere religiöse Minderheiten in 
Syrien (mehr) 
– Hildesheim: Aktivisten sorgen beim Auftritt von 
Ahmad Mansour in der Andreaskirche für Tumult 
(mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Zentralrat der Muslime setzt Mitglied-
schaft der ATIB aus und beantragt Aus-
schluss 
Der Vorstand des Zentralrats der Muslime in 
Deutschland (ZMD) hat in einer außerordentli-
chen Sitzung beschlossen, die Mitgliedschaft 
des Bundesverbands der Union der Türkisch- 
Islamischen Kulturvereine in Europa (ATIB) „mit 
sofortiger Wirkung bis zur Entscheidung der 
nächsten Vertreterversammlung auszusetzen“. 
Das teilte der ZMD in einer Pressemitteilung mit. 
Der Beschluss des Vorstands sei einstimmig er-
folgt (mehr).  

https://www.kirche-wolfsburg-wittingen.de/aktuell/menschen-themen-orte/2025-mrz-05-abrahamforum-feier-gruendungsjubilaeum
https://www.evangelisch.de/inhalte/254284/02-04-2026/menschenrechtler-beklagen-repression-gegen-christen-syrien
https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/aktivisten-sorgen-beim-hildesheimer-friedenstag-fuer-tumulte-in-der-andreaskirche.html
https://zentralrat.de/35926.php
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 Zugleich sei beschlossen worden, zur nächs-
ten Vertreterversammlung den Antrag auf Aus-
schluss der ATIB aus dem Zentralrat zu stellen. 
Auch dieser Beschluss sei einstimmig erfolgt. 
Der Antrag auf Ausschluss betreffe „den ATIB-
Bundesverband einschließlich sämtlicher ihm 
angehöriger Mitgliedsgemeinden und Unterglie-
derungen“ sowie insbesondere „diejenigen 
ATIB-Mitglieder, die organisatorisch oder sat-
zungsmäßig ZMD-Landesverbänden zugeord-
net sind“, so der ZMD. 
 Der Zentralrat setze damit eine Ankündigung 
aus dem Januar in die Tat um, so der ZMD wei-
ter. Seinerzeit hatte Generalsekretär Aladdin 
Beiersdorf-El Schallah erklärt: „Unsere Grund-
haltung ist eindeutig. Menschenrechte, Grund-
gesetz und islamische Werte bilden das Funda-
ment unseres Handelns. Ideologien, die Men-
schen abwerten oder unsere demokratische 
Ordnung infrage stellen, haben im ZMD keinen 
Platz. Dies gilt insbesondere auch für die Mus-
limbruderschaft oder die rechtsradikale Ülkücü-
Bewegung.“ Man wolle die Vorwürfe gegen ATIB 
daher „unabhängig und wissenschaftlich prüfen“ 
lassen (s. Mitteilungen 1/2026, S. 1–2). 
 Mittlerweile sei deutlich geworden, dass in 
der ATIB kein „klarer Wille zur strukturellen Klä-
rung sichtbar“ sei, so der ZMD. Die „Entwicklun-
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gen seit der Neuwahl des ATIB-Bundesvorstan-
des Ende Januar 2026 sowie die in der Folge  
gesetzten öffentlichen Signale“ ließen keine Dis-
tanzierung erkennen. Die eingeräumte Möglich-
keit einer schriftlichen Stellungnahme habe der 
neue ATIB-Vorstand „nicht genutzt. In dieser 
Gesamtschau bestätigt sich die bereits gericht-
lich festgestellte Problemlage in einer Weise, die 
mit den satzungsmäßigen Grundsätzen des 
ZMD nicht vereinbar ist.“ 
 Der ZMD sei als Religionsgemeinschaft „aus-
drücklich der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung verpflichtet“. Er trete „rassistischen und 
extremistischen Ideologien entschieden entge-
gen“ und bekenne sich „zu einem Islamverständ-
nis, das die gleiche Würde aller Menschen unab-
hängig von Herkunft oder Abstammung betont. 
Ideologische Konzepte, die auf ethnischer Über-
legenheit oder gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit beruhen, stehen in einem funda-
mentalen Widerspruch sowohl zu diesem sat-
zungsmäßigen Selbstverständnis als auch zu 
den Grundprinzipien des Islams“, so der Zentral-
rat weiter. 
 Zeitgleich erklärte die stellvertretende Vorsit-
zende des ZMD und ehemalige Generalsekretä-
rin der ATIB, Özlem Başöz, ihren Austritt aus der 
ATIB (hier). Sie erklärte dazu:  

https://zentralrat.de/35924.php
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 „Ich habe die ideologischen Inhalte oder Ziel-
setzungen der Ülkücü-Bewegung weder vertre-
ten noch unterstützt, zu keinem Zeitpunkt und in 
keiner Funktion. Zwischen meiner Person und 
extremistischen oder verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen bestand und besteht keinerlei  
organisatorische oder inhaltliche Verbindung. 
Nationalistische oder demokratiefeindliche Ideo-
logien widersprechen meinen persönlichen wie 
beruflichen Grundüberzeugungen fundamental.“ 
 Ziel ihres Engagements in der ATIB sei es 
gewesen, „Transparenz zu stärken, Dialogfähig-
keit zu sichern und eine eindeutige Ausrichtung 
an demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzi-
pien sichtbar zu machen“, so Başöz weiter. „Die 
Neuwahlen vom 24. Januar 2026 markieren aus 
meiner Überzeugung eine inhaltliche Richtungs-
entscheidung, die ich nicht mittragen kann und 
nicht mittragen will. Die seither erkennbaren Ent-
wicklungen lassen den zuvor begonnenen Klä-
rungs- und Weiterentwicklungsprozess nicht 
fortführen. Diese Entwicklung erfüllt mich mit 
Enttäuschung. […] Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und die unantastbare Würde jedes Men-
schen bilden das Fundament meines Handelns. 
Wo diese Grundwerte relativiert oder ideologisch 
überlagert werden, ziehe ich eine klare und  
unmissverständliche Grenze.“ 
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 ATIB steht seit langem in der Kritik. Das  
Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet den 
Verband zur rechtsextremen Szene. Er sei Teil 
der türkischen „Ülkücü“-Bewegung („Idealisten“-
Bewegung). Die unter dem Namen „Graue 
Wölfe“ bekannte Gruppe fuße auf „einer nationa-
listischen und rassistischen rechtsextremisti-
schen Ideologie“ (s. Mitteilungen 7/2020, S. 2). 
 
2.2. Frankfurt: AIWG legt Studie zu islami-
scher Gefängnisseelsorge vor 
Die Akademie für Islam in Wissenschaft und  
Gesellschaft (AIWG) an der Goethe-Universität 
Frankfurt hat eine Studie zur islamischen Ge-
fängnisseelsorge in Deutschland veröffentlicht 
(hier). Sie skizziert die Entwicklungen der letzten 
Jahre und formuliert Handlungsempfehlungen. 
Autorin ist die Religionswissenschaftlerin Sarah 
Jadwiga Jahn.  
 Trotz positiver Entwicklungen auf diesem  
Gebiet bestünden „weiterhin ungelöste Heraus-
forderungen, die einem flächendeckenden Aus-
bau des seelsorgerischen Angebots für Musli-
minnen und Muslime entgegenstehen“, teilte die 
AIWG mit. So wäre „eine klare Abgrenzung der 
islamischen Gefängnisseelsorge von Extremis-
musprävention und Deradikalisierung erforder-
lich“. Außerdem müsste „ein Zeugnisverweige-
rungsrecht erarbeitet werden, das islamische 

https://aiwg.de/wp-content/uploads/2026/03/AIWG-Expertise-Islamische-Gefaengnisseelsorge-in-Deutschland.pdf
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Seelsorgerinnen und Seelsorger mit christlichen 
rechtlich gleichstellt und sie in ihrer Tätigkeit 
schützt.“  
 In der Praxis gebe es „noch kein klar definier-
tes Berufsbild und kaum verlässliche Beschäfti-
gungsperspektiven“, sagte der Direktor der 
AIWG, Bekim Agai. „Solche müssten jedoch für 
Absolventinnen und Absolventen gegeben sein, 
damit sie mit ihrer Qualifikation für eine qualitäts-
gesicherte seelsorgerische Praxis einen Einstieg 
in den anspruchsvollen Beruf finden können“ 
(mehr). 
 
2.3. Rana Alsoufi in den Deutschen Ethikrat 
berufen 
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat 
die muslimische Theologin und Islamwissen-
schaftlerin Rana Alsoufi zum 1. April 2026 in den 
Deutschen Ethikrat berufen. Sie folgt auf Muna 
Tatari, die im März 2025 vorzeitig aus dem Rat 
ausgeschieden war.  
 Rana Alsoufi ist Professorin für Islamische 
Normenlehre und Ethik am Institut für Studien 
der Kultur und Religion des Islam an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main. Sie hat islami-
sches Recht in Jordanien studiert und an der 
Universität Edinburgh in islamischer Theologie 
promoviert. Rana Alsoufi forscht zu den Themen 
islamisches Recht und Ethik (mehr). 

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/neue-studie-zu-muslimischer-gefaengnisseelsorge/
https://www.ethikrat.org/presse/mitteilungen/rana-alsoufi-in-den-deutschen-ethikrat-berufen/
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2.4. Bremen: Polizeianwärter darf Turban zur 
Uniform tragen 
Ein Polizeianwärter darf auch bei Einsätzen mit 
Bürgerkontakt vorerst seinen Turban (Dastar) 
tragen. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) 
Bremen im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes entschieden (Az. 6 V 664/26; 
19.3.2026). 
 Der Antragsteller belegt den Studiengang 
„Polizeivollzugsdienst“ an der Hochschule für  
öffentliche Verwaltung in Bremen. Er gehört der 
Sikh-Religion an, in der das Tragen des Turbans 
als religiöse Pflicht gilt. Im Rahmen der Praxis-
phase seines Studiums wurde er vom Polizeiprä-
sidenten angewiesen, den Turban bei Tätigkei-
ten mit Außenwirkung, insbesondere bei Einsät-
zen mit Bürgerkontakt, abzulegen. Das lehnte 
der Mann ab, woraufhin er in den Innendienst 
versetzt wurde. Dagegen klagte der Antragstel-
ler in einem Eilverfahren. Er sah sich in seiner 
Religionsfreiheit sowie in seiner Berufsfreiheit 
verletzt.  
 Das VG Bremen gab der Klage statt. Für  
einen so tiefgreifenden Eingriff in die Grund-
rechte fehle es an einer entsprechenden Rechts-
grundlage, urteilte das Gericht und stellte die 
aufschiebende Wirkung der Klage gegen das 
Verbot wieder her. Die auf § 56 des Bremischen 
Beamtengesetzes basierende Uniformordnung 
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der Polizei sei keine hinreichende Rechtsgrund-
lage für ein Verbot, so das Gericht. Nötig sei eine 
entsprechende Rechtsverordnung, die es in Bre-
men bisher nicht gibt.  
 Der innenpolitische Sprecher der CDU-Frak-
tion, Marco Lübke, sagte dazu, es müsse nun 
eine schnelle Regelung geschaffen werden. 
„Unsere Polizei muss neutral auftreten – gerade 
im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bür-
gern. Wer staatliche Autorität ausübt, muss  
äußerlich weltanschaulich neutral erscheinen“ 
(mehr).  
 
2.5. Was sonst noch war 
– Bremen: Bürgermeister Bovenschulte betont 
Bedeutung des Interreligiösen Dialogs (mehr) 
– Neuruppin-Wulkow: Start der bundesweit ers-
ten humanistischen Gefängnisseelsorge (mehr). 
 
 

3. Video 
Zu Gast auf dem Roten Sofa: Theologe Prof. 
Dr. Wolfgang Reinbold 
NDR Fernsehen (hier)  
ARD-Mediathek (hier). 
 

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/6v66426-vg-bremen-turban-polizei-dastar-uniform-eilantrag-religionsfreiheit
https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/buergermeister-bovenschulte-betont-interreligioesen-dialog-482775
https://mdjd.brandenburg.de/mdjd/de/presse/pressemitteilungen/ansicht/~11-02-2026-start-der-ersten-nicht-religioesen-humanistischen-gefaengnisseelsorge-in-der-jva-nord-br
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das_rote_sofa/norddeutschland-und-die-welt,sendung-61952.html
https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM4Mjc1OF9nYW56ZVNlbmR1bmc
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4. Meinungsforschung  
– Studie im Auftrag der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes: Frauen mit Kopftuch werden 
besonders oft diskriminiert (mehr) 
– Monitoringbericht 2026 des Nationalen Diskri-
minierungs- und Rassismusmonitors: Mehr als 
jede dritte Person „teilt offen rassistische Einstel-
lungen“ (mehr).  
 
 

5. Literatur: Neuerscheinungen  
Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesell-

schaft (Hg.), Islamische Gefängnisseelsorge 
in Deutschland. Strukturelle Grundlagen und 
Modelle im Justizvollzug der Bundesländer 
(Sarah Jadwiga Jahn), Frankfurt 2026 (hier) 

R. El Moussaoui u.a., Religionssensibilität in der 
Pflege. Bedürfnisse aus muslimischer Sicht. 
Orientierungshilfe für Krankenhausseelsor-
ger*innen, Pflegefachkräfte und Ärzt*innen, 
Osnabrück 2026 (Broschüre, erstellt im Auf-
trag des Bistums Osnabrück, hier) 

P. Unruh, Religionsunterricht und Religionsfrei-
heit. Zur Fortentwicklung des Rechts auf reli-
giöse Bildung in der Schule, Tübingen 2026. 

 
 
Hannover, den 9.4.2026 
 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/diskriminierung-studie-kopftuch-100.html
https://www.dezim-institut.de/presse/von-natur-aus-fleissiger-knapp-die-haelfte-der-bevoelkerung-glaubt-an-unterschiede-zwischen-ethnischen-gruppen/
https://aiwg.de/wp-content/uploads/2026/03/AIWG-Expertise-Islamische-Gefaengnisseelsorge-in-Deutschland.pdf
https://bistum-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2017/01/Broschuere-Religionssensible-Pflege-Endfassung-Doppelseiten.pdf
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